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Stadt 
Heidelberg 
Heidelberg, den 17.01.2023 

A n f r a g e  N r . :  0 0 0 1 / 2 0 2 3 / F Z   
A n f r a g e  v o n :  S t a d t r a t  M i c h a l s k i  
A n f r a g e d a t u m :  0 5 . 1 2 . 2 0 2 2  

B e t reff: 

Späty Untere Straße 

Schriftliche Frage:  

1. Ist es der Stadtverwaltung bekannt, dass in der Unteren Straße ein weiterer "Späty" ent-
stehen soll? 

2. Wie gedenkt die Stadt Heidelberg ihre Ziele im einvernehmlichen Miteinander 
der berechtigten Interessen der Anwohnerschaft und der angestammten 
Gastronomie weiter im Einklang umzusetzen, wenn in unmittelbarer 
Nachbarschaft seit Anfang Dezember in der Unteren Str. 15 ein weiterer "Späty" eröffnet 
hat? 

3. Stimmt die Stadtverwaltung mir zu, dass das zur nächtlichen Beruhigung ab einer gewis-
sen Uhrzeit gelebte Verbot "mit Getränken auf der Straße zu stehen" dadurch konterkariert 
wird, dass ein weiterer "Späty" mit deutlich lockereren Auflagen Menschen fast ungehin-
dert mit Alkohol versorgen kann. 

4. Sieht die Stadtverwaltung es als ebenso kontraproduktiv an, dass eine Auflage 
sich nicht vor einem Späty aufzuhalten, auch keine Lösung bringt, da sich die 
Kunden der Späties – eingedeckt mit Getränken und Snacks - dann vor den 
zahlreichen gastronomischen Betrieben der Unteren Straße aufhalten werden. Somit wer-
den deren Bemühungen, durch eigenes Personal Ansammlungen und Lärmentwicklungen 
zu unterbinden, unterlaufen. 

5. Die Bemühungen der Gastronomie und des eingesetzten Ordnungspersonals nach Feier-
abend Gästeansammlungen vor den Lokalen aufzulösen und die Lärmquellen im Sinne ei-
nes Miteinanders gering zu halten, wird durch die Möglichkeit sich wenige Meter weiter mit 
Getränken zu versorgen konterkariert. Wie sieht die Stadtverwaltung diese Problematik? 

B eschlusslauf 

Letzte Aktualisierung: 01. März 2023 
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6. Die Stadt Heidelberg hat gemeinsam mit der Gastronomie, den Bürgerinitiativen und vie-
len weiteren Beteiligten viel Zeit investiert, um eine möglichst für alle annehmbare Situati-
on zu erzeugen. Hierbei konnten meines Erachtens auch spürbare Erfolge erzielt werden. 
Stimmt die Stadtverwaltung mir zu, dass hier sehenden Auges eine Situation geschaffen 
wird, mit der genau diese Verbesserungen leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden? 

Antwort: 

Der Betrieb des Späty in der Unteren Straße wurden am 02.12.2022 gewerberechtlich an-
gemeldet. Eine gewerberechtliche Genehmigungspflicht besteht nicht. 

Bauordnungsrechtlich sind Nutzungsänderungen von Laden in Laden grundsätzlich ver-
fahrensfrei. Hier könnte der Sachverhalt insofern anders liegen, als sich aufgrund des kon-
kreten Betriebs (Getränkehandel) neue immissionsschutzrechtliche Fragen stellen kön-
nen. Deswegen wird das Amt für Baurecht und Denkmalschutz den Betreiber auffordern, 
Unterlagen vorzulegen, um prüfen zu können, ob in diesem speziellen Fall eine Genehmi-
gungspflicht besteht. Nach derzeitigem Planungsrecht wäre der Späty als Getränkehandel 
genehmigungsfähig. Deswegen werden bauplanungsrechtliche Optionen geprüft. 

Über die rechtliche Situation hinaus, konterkariert ein Geschäft mit langen Öffnungszeiten 
und einem breiten Angebot alkoholischer Getränke zum Mitnehmen sämtliche Bestrebun-
gen der Stadt Heidelberg die Situation in der Unteren Straße hinsichtlich ordnungsrechtli-
cher Herausforderungen zu entschärfen. Ein Späty – insbesondere in der Unteren Straße – 
steht dem Ziel entgegen, ein Klima des gegenseitigen Respektes und der Rücksichtnahme 
zwischen Gästen und Anwohnern der Altstadt zu etablieren. 

Die Stadtverwaltung wird alles dafür tun, um negative Auswirkungen und Beeinträchtigun-
gen durch das neue Späty zu verhindern und alle rechtlichen Instrumente ausschöpfen, um 
diese auf ein Minimum zu reduzieren. 
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Die Betreiberin wurde bereits angeschrieben und auf ihre Pflichten hingewiesen. Dazu ge-
hört zum Beispiel, dass im Späty erworbener Alkohol nicht im Ladengeschäft und auch 
nicht im Bereich vor dem Ladengeschäft konsumiert werden darf. 

Neben der Prüfung aller rechtlicher Möglichkeiten sucht das Amt für Wirtschaftsförderung 
und Wissenschaft den konsensorientierten Weg mit den Gebäudeeigentümern. So ist die 
Innenstadtkümmerin bereits in Kontakt, um den Vermietern alternative Lösungen aufzu-
zeigen. In diesem Zusammenhang wird auch die (Zwischen-)Anmietung des Objektes durch 
die Stadt geprüft. 

Der Kommunale Ordnungsdienst wird mit engmaschige Kontrollen dafür sorgen, dass alle 
Regeln eingehalten werden und es zu keinen Störungen kommt. 

Darüber hinaus werden – vorbehaltlich der Mittelbewilligung durch den Haupt- und Finanz-
ausschuss - in 2023 wieder die Night-Coaches ihre Arbeit in der Altstadt aufnehmen. Die 
Night-Coaches haben sich in der Pilotphase vom Juni bis Oktober 2022 bestens bewährt 
und zu einem verträglicheren Miteinander in der Altstadt beigetragen.  
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Sitzung des Gemeinderates vom 09.02.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 09.02.2023 

Stadtrat Michalski: 

Ich habe noch eine Nachfrage zu meiner schriftlich eingereichten Frage zum Thema „Späty“ 
in der Unteren Straße. Als ich das Thema im Gemeinderat im alten Jahr angesprochen hatte, 
obwohl es rechtzeitig gestellt war, war es leider nicht im Gemeinderat aber der der Herr 
Oberbürgermeister sagte, jetzt ist er natürlich nicht da, aber man kann das j auch nachhö-
ren, dass man da massiv dagegen vorgehen möchte, um das zu verhindern. Die schriftliche 
Ausarbeitung die jetzt vorliegen, die war jetzt ein bisschen weicher. Ich glaube, dass wir da 
ein großes Problem in der Zukunft haben werden, weil auch wenn man sagt, die dürfen im 
Laden und vorne dran nichts konsumieren. Das sind etablierte Betriebe die sich an die Re-
geln halten. Und Angesicht des drohenden Verfahrens und eines Lärmgutachtens und alles 
was noch kommt zum Thema Öffnungszeiten in der Altstadt konterkuriert das. Ich darf es 
politisch formulieren. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Härte von der Stadtverwaltung 
gewünscht.  

Erster Bürgermeister Odszuck: 

Ich glaube in der Zielrichtung sind wir uns da wirklich völlig einig. Wir sind uns einig, dass 
das eine völlige Fehlentwicklung ist. Dir Frage ist, welche Instrumente, also Rechtsinstru-
mente haben wir in der Hand. Weil gutes Zureden wird da nicht helfen. Und sie können sich 
aber sicher sein, dass wir alle rechtlichen Instrumente die wir haben auch ausschöpfen 
werden. Also das sage ich an der Stelle so deutlich. Ich sehe gerad der Kollege Erichson 
meldet sich zu Wort. Dann möchte ich ihm auch gerne das Wort dazu erteilen.  

Bürgermeister Erichson: 

Ich wollte dem Kollegen Michalski nur sagen, die Stadtverwaltung macht diplomatisch Här-
te. Derjenige hatte den Laden schon mehrmals zu und hat darauf verwiesen, man möge 
doch auf die Hauptstraße zu dem anderen „Späty“ gehen. Und wir sind guter Hoffnung, dass 
dieser Späty nicht sehr lange offenbleiben wird. Mehr möchte ich an dieser Stelle in öffent-
licher Sitzung nicht sagen. 

Erster Bürgermeister Odszuck: 

Vielen Dank Herr Kollege. Das ist auch für mich neue und frohe Botschaft. 

 

Ergebnis: behandelt 
 

 


	Betreff:
	Schriftliche Frage:
	Antwort:

	Sitzung des Gemeinderates vom 09.02.2023
	Ergebnis: behandelt


